
Hinweise zur Gewerbeabmeldung 

 

Folgende Unterlagen sind für eine Gewerbeabmeldung erforderlich: 

 

• Ausgefülltes und unterschriebenes Abmeldeformular (folgende Seiten) 

 

• eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) bzw. Pass  

 

• Zahlungsnachweis (Kopie Kontoauszug oder Überweisungsbeleg)  
o Hinweis zu den Gebühren:  

 28,00 Euro für die Gewerbemeldung  
 8,00 Euro für die Bestätigung der Gewerbemeldung 

o  weitere Informationen (Bankverbindung etc.) auf der 3. Seite des 
Abmeldeformulars. 
 

 
 

Die vollständigen Unterlagen schicken Sie bitte entweder  
o per Post an Magistrat der Stadt Hanau, Ordnungsamt, Allgemeines 

Ordnungsrecht und Gewerbe, Steinheimer Straße 1b, 63450 Hanau, oder  
o per E-Mail an  gewerbeamt@hanau.de  oder  
o per Fax an 06181 295 790. 

mailto:gewerbeamt@hanau.de


Name der entgegennehmenden Stelle Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes der Betriebsstätte 
GewA3 

f---- -

Gewerbe-Abmeldung Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen 
nach § 14 oder§ 55c der Gewerbeordnung ankreuzen 

Bei Personengesellschaften (z. B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener 

Angaben zum Betriebsinhaber 
Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11 die Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter einzutragen (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet). Bei weiteren gesetzlichen 
Vertretern sind die Angaben auf Beiblättern zu machen. 

____:J Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. im __2j Ort und Nummer des Eintrages im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, 
Stiftungsverzeichnis eingetragener Name mit Rechtsform ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis 
(bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafte� 

_2_J Name des Geschäfts, wenn er vorn eingetragenen Namen in Feld 1 abweicht(Geschäftsbezeichnung; z.B .  Gaststätte zum grünen Baum, Friseur Haargenau) 

Angaben zur Person 

� Name _:.J Vornamen 

� Geschlecht (Angabe ist entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde zu machen) 
männlich□ weiblich□ divers□ ohne Angabe D

_2_J Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) � Geburtsdatum L:_J Geburtsort und -land 

� Staatsangehörigkeit(en) deutsch□ andere: 

_::_j Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) (Mobil-)Telefonnummer 
Telefaxnummer 
E-Mail-Adresse 
Internetadresse 

Angaben zum Betrieb 

� Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften)/ 
Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen) 

� Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor? jaD nein□ nicht bekannt D

� Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen) 
Name, Vornamen 

-
Anschriften (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

� Betriebsstätte (Mobil-)Telefonnummer 
Telefaxnummer 
E-Mail-Adresse 
Internetadresse 

� Hauptniederlassung (falls die Betriebsstätte lediglich (Mobil-)Telefonnummer 
Zweigniederlassung oder unselbstständige Zweigstelle ist) Telefaxnummer 

E-Mail-Adresse 
Internetadresse 

___::_J Künftige Betriebsstätte (falls an einem anderen Ort eine (Mobil-)Telefonnummer 
Neuerrichtung beabsichtigt ist) Telefaxnummer 

E-Mail-Adresse 
Internetadresse 
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Wichtiger Hinweis zur schriftlichen Empfangsbescheinigung ("Gewerbeschein") 
- §   15 Abs.1 Gewerbeordnung  ( GewO ) -

Eine schriftliche Bestätigung der Gewerbeanzeige nach §  14 GewO kann nur in Form einer  gebührenpflichtigen Empfangsbescheinigung nach 
§ 15 Abs. 1 GewO erfolgen, nachdem die Gebühr für die Gewerbemeldung sowie die evtl. gewünschte Empfangsbescheinigung im Vorfeld 
entrichtet wurde. 

Die Gebühr ist wie folgt zu entrichten: Durch Einzahlung auf eines der nachfolgenden Konten der Stadtkasse: 

Sparkasse Hanau 

Konto 50005 / BLZ 506 500 23 / IBAN DE92 5065 0023 0000 0500 05 / BIC HELADEF1HAN 

Commerzbank Hanau 

Konto 230100000 / BLZ 506 400 15 / IBAN DE12 5064 0015 0230 1000 00 / BIC COBADEFFXXX 

Deutsche Bank Hanau 

Konto 32483000 / BLZ 506 700 09 / IBAN DE50 5067 0009 0032 4830 00 / BIC DEUTDEFF506 

Postbank Frankfurt 

Konto 5104604 / BLZ 500 100 60 / IBAN DE22 5001 0060 0005 1046 04 / BIC PBNKDEFF 

Bitte unbedingt folgenden Verwendungszweck angeben: 

Debitorennummer 395166 Gewerbemeldung 

Wird eine Bestätigung gewünscht? Ja   Nein 

Hinweis zu den Gebühren: 

28,00 Euro für die Gewerbemeldung 

8,00 Euro für die Bestätigung der Gewerbemeldung. 

Achtung: Zur Bestätigung Ihrer Einzahlung übersenden Sie uns bitte eine Kopie des Kontoauszuges oder der Onlineüberweisung. 

Ohne diesen Nachweis ist die Bearbeitung ausgeschlossen. 

Bitte unbedingt beachten: 

  Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten: 

Schriftformerfordernis 

Dies ist ein Antrag mit Schriftformerfordernis, d.h. er kann von Ihnen nur rechtswirksam gestellt werden, wenn Sie ihn 
entweder: 
a) mit qualifizierter elektrischer Signatur (mittels Signaturkarte) signieren und dann freigeben

oder
b) ausdrucken, eigenhändig unterschreiben und per Fax oder Post versenden.

Bitte beachten Sie: 
Haben Sie die Abwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen gewählt, muss der Versand an Ihn erfolgen- 
andernfalls an die im Briefkopf zuständige Stelle. 



Allgemeine Hinweise zur Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung 

1. Die Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabenordnung bei dem für den 
angemeldeten Betrieb zuständigen Finanzamt; die übrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. 
Unberührt bleiben auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Pflichten z.B. nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem
Außenwirtschafts- und Ausländerrecht. 

Die Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Änderung oder Erweiterung oder Verlegung eines Gewerbe- 
betriebes, wenn dafür eine Erlaubnis oder eine Eintragung in der Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen eine
Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle können mit Geldbuße, in bestimmten Fällen (vgl. 
§ 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eines ohne eine etwa erforderliche Erlaubnis 
oder Eintragung in der Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann verhindert werden (§ 15 Abs. 2 GewO, § 16 HwO). 

2. Ein Wechsel des Betriebsinhabers (zum Beispiel durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Änderung der Rechtsform) einschließlich des Ein- oder 
Austritts geschäftsführender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstätigkeit (zum
Beispiel Umwandlung eines Großhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei 
Betrieben der angemeldeten Art nicht geschäftsüblich sind (zum Beispiel Erweiterung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine 
Verlegung des Betriebes oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen. 

3. Bei bereits gegründeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanmeldung bis zur 
Registereintragung nur als Gewerbeanzeige für die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen Gründer; für die 
juristische Person gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der oben angegebenen Behörde ein Auszug über die Regi- 
stereintragung vorgelegt wird, deren Inhalt mit den Angaben in der Gewerbeanzeige übereinstimmt. 

Weitere allgemeine Hinweise zur Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung 

Bitte beachten Sie ferner, dass unvollständig ausgefüllte Gewerbeanzeigen (z.B. wegen fehlender Angaben in Feld 17 der amtlichen 
Vordrucke) nicht bearbeitet werden können; Gewerbeanzeigen (z.B. wegen fehlender Angaben in den Feldern 3 bis 9) können zu- 
rückgewiesen werden. 

Den Angaben über die Tätigkeit des Betriebes kommen besondere Bedeutung auch für die Beurteilung der Frage zu, ob die gesetzli- 
chen Voraussetzungen für den Betrieb des betreffenden Gewerbes erfüllt sind. 
Der Gegenstand des Gewerbes der angemeldeten, geänderten oder erweiterten Tätigkeit muss daher genau bezeichnet werden. Nicht 
zulässig sind nur allgemein gehaltene Angaben wie z.B. "Handel mit Waren aller Art", weil daraus nicht ersichtlich ist, ob ein Groß- 
und/oder Einzelhandel gemeint ist und mit welchen Gegenständen dieser betrieben werden soll. 

Bei einer Erstanmeldung oder Änderung einer in einem Handels-, Genossenschaftsregister oder dgl. eingetragenen Firma bitte immer 
Kopie des aktuellen Registerauszuges beifügen. 

Gewerbetreibende, ohne Wohnsitz in Hanau müssen als Nachweis ihrer Wohnanschrift eine Kopie des Personalausweises 
(Vor- und Rückseite) oder Reisepasses mit Meldebescheinigung beifügen. 

Datenschutzinformation: 

Nach § 14 Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) ist der selbstständige Betrieb eines stehenden Gewerbes oder der Betrieb einer 
Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle der zuständigen Behörde anzuzeigen. Gleiches gilt nach § 55 c GewO für 
die selbstständige Ausübung bestimmter reisegewerbekartenfreier Tätigkeiten. 

Die Gewerbeanzeige dient der Überwachung der Gewerbeausübung. Die erhobenen Daten werden von der für die Entgegennahme der 
Anzeige und die Überwachung der Gewerbeausübung zuständigen Behörde nur für diesen Zweck verarbeitet und genutzt. 

Daten aus der Gewerbeanzeige werden nach § 14 GewO regelmäßig übermittelt: An das Statistische Landesamt, an das Finanzamt, an 
die Industrie- und Handelskammer, an die Handwerkskammer, an den Kreisausschuss, an die für den Immissionsschutz zuständige 
Landesbehörde, an die für den technischen und sozialen Arbeitsschutz zuständige Landesbehörde, an das Eichamt, an das Arbeitsamt, 
an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Landesverband Mitte -, an die Behörden der Zollverwaltung und an  das 
Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragenen Haupt- oder 
Zweigniederlassung bzw. weiterer in § 14 Abs. 9 Nr. 8 GewO genannter Maßnahmen handelt. 

Die zu übermittelnden Daten ergeben sich aus den einzelnen Durchschriften des Vordrucks. 

Bei der Anmeldung eines überwachungsbedürftigen Gewerbes (vergleiche Ziffer 7) ist zur Prüfung der Zuverlässigkeit ein Führungs- 
zeugnis für Behörden (§ 31 des Bundeszentralregistergesetzes) sowie eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a Abs.  1 Nr. 
2 Buchst. b GewO) erforderlich. In diesem Fall wird hierauf bei der Abgabe der Anmeldung gesondert hingewiesen. 

Nach § 14 Abs. 6 Satz 2 GewO dürfen aus der Gewerbeanzeige Name, betriebliche Anschrift und angezeigte Tätigkeit des Gewerbe- 
treibenden allgemein zugänglich gemacht werden. Die Übermittlung weiterer Daten aus der Gewerbeanzeige ist nach § 14 Abs. 8 
zulässig, wenn der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse, insbesondere zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, an der 
Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Gewerbetreibenden überwiegt. 
Nach § 14 Abs. 7 GewO dürfen weitere Daten aus der Gewerbeanzeige öffentlichen Stellen, soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche 
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, u. a. übermittelt werden, wenn 
- die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erhebliche Nachteile für das
Gemeinwohl erforderlich ist oder 
- der Empfänger die Daten beim Gewerbetreibenden nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erheben könnte oder von einer solchen
Datenerhebung nach der Aufgabe, für deren Erfüllung die Kenntnis der Daten erforderlich ist, abgesehen werden muss und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Gewerbetreibenden überwiegt. 

Datenschutzhinweis: 
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen ( ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und Texteingabefelder 
betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet oder aus diesem Grund 
abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt. 



Allgemeine Datenschutzinformationen der Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe, Stand: 19.06.2018 [ 1 ] 

Datenschutzinformationen 
(Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person) 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, rich-
tet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. 

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß Art. 8 Abs. 1 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union sowie Art. 16 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat 
jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Zudem ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht in 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland als Schutz der Menschenwürde ver-
ankert. Diese Grundrechte schützen die Privatsphäre der Menschen und garantieren das Recht des Einzelnen, selbst über die Preisga-
be und Verwendung seiner Daten bestimmen zu können. Hierzu gehören Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse wie 
die Anschrift, das Geburtsdatum, die Ausbildung, die Staatsangehörigkeit oder den Beruf und Arbeitgeber. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von personenbezogenen Daten. 

Rechtsgrundlagen zur Wahrung dieser datenschutzrechtlichen Ziele sind die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, nachfolgend: DS-GVO) in Verbindung mit 
dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG). 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Dem oder der Verantwortlichen der Kommune bzw. den Verantwortlichen der datenverarbeitenden Stellen (den Ämtern, Fachberei-
chen oder Eigenbetrieben der Stadt Hanau) obliegt bzw. obliegen die Verantwortung und Haftung, dass die Verarbeitungstätigkeiten 
im Einklang mit der DS-GVO stehen.   

Verantwortliche Stelle: Datenschutzbeauftragter: 

Der Oberbürgermeister Magistrat der Stadt Hanau 
Magistrat der Stadt Hanau Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau Am Markt 14-18, 63450 Hanau 

 +49 6181 295-0  +49 6181 295-8000
 datenschutz@hanau.de 

Betroffene Personen können sich bei Bedarf und zur Wahrung Ihrer Rechte direkt an den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
wenden. Ein Antrag auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten kann schriftlich an den 
Behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Hanau gerichtet werden (Siehe dazu auch Punkt 10). 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung auf Grundlage einer Rechtsvorschrift (Gesetz) 
erfolgt, die DS-GVO in Verbindung mit dem HDSIG es zulassen oder wenn die oder der Betroffene ihre oder seine Einwilligung dazu 
gegeben hat. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich nach den von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungs-
dienstleistungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist immer an den Zweck ihrer Erhebung und Verarbeitung gebun-
den. Eine Änderung des Zwecks ist nur mit Ihrer Einwilligung oder nach rechtlichen Vorgaben statthaft. Durch die Ämter der Stadt-
verwaltung Hanau werden vielfältige personenbezogene Daten verarbeitet. Sie sind bei der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten auf die Einhaltung spezialfachlicher oder der geltenden Datenschutzvorschriften verpflichtet. 

3. Wer bekommt meine Daten bzw. wer kann meine Daten einsehen?

Innerhalb der Stadtverwaltung Hanau erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der in Anspruch genommenen 
Angebote und Verwaltungsdienstleistungen benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu 
diesen genannten Zwecken Daten erhalten bzw. einsehen. Auftragsverarbeiter sind dabei Service-Dienstleister, auch für Wartungsar-
beiten und vergleichbaren Hilfstätigkeiten, deren wir uns zur Erfüllung dieser Zwecke bedienen und mit denen gem. Art. 28 Abs. 3 DS-
GVO entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen sind. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die ekom21 – 
KGRZ Hessen (Körperschaft des öffentlichen Rechts), Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen sowie das IT-ServiceCenter Hanau 
der BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Ulanenplatz 5, 63452 Hanau. 

Zusätzlich können Daten an Dritte, wie andere Behörden oder Einrichtungen, übermittelt werden. Diese Übermittlungen erfolgen nur 
nach rechtlichen Grundlagen und Verpflichtungen; so werden beispielsweise Daten nach dem Hessischen Meldegesetz zum Zwecke 
des Einzugs der Rundfunkbeiträge nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag an die ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice über-
mittelt. 

4. Werden Daten in ein Drittland übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union) findet nicht statt. 

mailto:datenschutz@hanau.de
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5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Die Dauer der Speicherung ist abhängig von den in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. Die Spei-
cherung kann zudem durch eine Archivierungsfrist gem. einer Rechtsgrundlage bestimmt sein. 

6. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Grundsätzlich stehen Ihnen gem. der Art. 12 bis 23 DS-GVO umfangreiche Rechte zu. Auszugsweise sind dies:  

 das Recht auf transparente Information (Art. 12 DS-GVO) 
 die Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13, 14 DS-GVO) 
 das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DS-GVO) 
 das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 
 das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 DS-GVO) 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
 ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 
 das Recht, die oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten anzurufen (§ 33 Abs. 3 HDSIG) 

In Abhängigkeit rechtlicher Grundlagen können einzelne Rechte nicht zur Anwendung gelangen, wie beispielsweise das Recht auf 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Bundes- bzw. dem Hessischen Meldegesetz (HMG). 

7. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Auf Grund rechtlicher Bestimmungen, wie dem Hessischen Meldegesetzes (HMG), kann eine Pflicht bestehen, personenbezogene 
Daten mitzuteilen. Dabei müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die für die Begründung, Durchfüh-
rung und ggf. Beendigung eines Angebotes oder einer Verwaltungsdienstleistung erforderlich oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Besteht keine Pflicht der Bereitstellung, erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage der 
Einwilligung. 

8. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Angebote und Verwaltungsdienstleistungen nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, sind wir verpflichtet, Sie hierüber 
zu informieren. 

9. Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde  

Grundsätzlich besteht nach Art. 77 DS-GVO das Recht der Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.  Die Aufsichtsbehörde ist erreichbar unter: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 

 +49 611 1408-0 
 poststelle@datenschutz.hessen.de 

10. Auskunftsersuchen nach Art. 15 DS-GVO 

Sind Ihnen die zuvor gemachten Angaben nicht hinreichend umfassend und wünschen Sie detaillierte Informationen nach Art. 13 DS-
GVO für das oder die von Ihnen in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungsdienstleistungen, bitten wir Sie einen Antrag 
auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten zu stellen. Dieser Antrag ist aus Gründen der 
„Rechenschaftspflicht“ bzw. „Pflicht zur Dokumentation“, schriftlich an den Behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Hanau 
zu richten. Bei der Antragsstellung bitten wir Sie uns mitzuteilen, für welche in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungs-
dienstleistungen das Auskunftsersuchen gilt. Eine Kopie der Auskunft ist für Sie kostenfrei und wird innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zur Verfügung gestellt. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. In diesem Fall unterrichten wir Sie innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Magistrat der Stadt Hanau 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau 

 +49 6181 295-8000 
 datenschutz@hanau.de 

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de
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